
text der §§ 315b–315d StGB mag auf den ersten Blick un-
übersichtlich wirken, bietet aber eine echte Stütze bei der
Fallbearbeitung. Ferner sind die Meinungsstreite, die im Zu-
sammenhang mit den Straßenverkehrsdelikten geführt und in
Klausuren abgefragt werden, in ihrer Anzahl überschaubar;
das Gleiche gilt für die zu beherrschenden Definitionen. Und
eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Bereich des
Besonderen Teils macht sich schließlich auch bezahlt. Die
Straßenverkehrsdelikte sind beliebter Prüfungsstoff nicht nur
im Ersten, sondern aufgrund ihrer enormen Praxisrelevanz
vor allem auch im Zweiten Staatsexamen und somit ein stän-
diger Begleiter in der gesamten juristischen Ausbildung.

Zum Abschluss seien die wichtigsten Punkte noch einmal in
aller Kürze zusammengefasst:
■ § 315c StGB enthält einen abschließenden Katalog ver-
kehrsinterner Verstöße gegen Verhaltenspflichten im (öf-
fentlichen) Straßenverkehr. Dagegen sanktioniert § 315b
StGB grundsätzlich verkehrsfremde Eingriffe.
■ Ausnahmsweise erfasst § 315b StGB auch verkehrsinterne
Vorgänge. Es muss sich dann um einen sog. verkehrsfeind-
lichen Inneneingriff handeln, der in objektiver Hinsicht
einer bewussten Zweckentfremdung des Fahrzeugs bedarf
(Stichwort: Einsatz als Waffe oder Schadenswerkzeug) und
in subjektiver Hinsicht nicht nur Vorsatz des Täters in
Bezug auf die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes
voraussetzt, sondern zusätzlich einen zumindest bedingten
Schädigungsvorsatz.
■ Das Tatbestandsmerkmal des Fahrzeugführens kann nur
eigenhändig verwirklicht werden; dies hat zur Folge, dass
die Möglichkeit einer Mittäter- oder mittelbaren Täter-
schaft insoweit ausscheidet.
■ Für die Beurteilung der alkoholrauschbedingten Fahrunsi-

cherheit (vgl. §§ 315c I Nr. 1 lit. a Alt. 1, 316 I StGB) hat
die Rechtsprechung konkrete BAK-Grenzwerte ent-
wickelt: Ab einer BAK von 1,1‰ wird die Fahrunsicher-
heit eines Kraftfahrzeugführers unwiderleglich vermutet
(sog. absolute Fahrunsicherheit). Unterhalb dieser Wert-
grenze kann relative Fahrunsicherheit angenommen wer-
den, wenn zu der geringeren BAK noch rauschmittel-
bedingte Ausfallerscheinungen hinzutreten.

■ Charakteristisch für die §§ 315b–315d StGB sind vor allem
auch deren Vorsatz-Fahrlässigkeits- und Fahrlässigkeits-
Fahrlässigkeitskombinationen. In der Klausur bietet es sich
an, sich bei deren Prüfung am allgemeinen Aufbau von
Vorsatzdelikten zu orientieren.

■ Bei der von § 315b I, § 315c I und § 315d I Nr. 3 StGB
vorausgesetzten Rücksichtslosigkeit handelt es sich nach
der wohl überwiegenden Ansicht um ein subjektives Tat-
bestandsmerkmal. Eine Prüfung im objektiven Tatbestand
ist zwar vertretbar.Wer die Rücksichtslosigkeit im subjekti-
ven Tatbestand verortet, lässt aber erkennen, dass dasMerk-
mal zumindest auch an innere Beweggründe anknüpft.

■ Bei der Prüfung der Strafbarkeit vor allem wegen § 315c
und § 316 StGB kann sich auf Ebene der Rechtswidrigkeit
die Frage stellen, ob der Täter wegen einer Einwilligung
zB des Mitfahrers gerechtfertigt sei. Bei § 316 StGB ist die
Möglichkeit einer rechtfertigenden Einwilligung von vorn-
herein ausgeschlossen, da die Strafnorm nur die Verkehrs-
sicherheit und damit ausschließlich ein Allgemeinrechtsgut
schützt, das nicht zur Disposition des Einzelnen steht.
Anders bei § 315c StGB: In der Literatur wird zum Teil
vertreten, die Norm schütze zumindest auch Individual-
rechtsgüter. Folgt man dieser Auffassung, ist eine rechtfer-
tigende Einwilligung möglich.
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& SACHVERHALT

J ist Privatperson und Inhaber einer Jagderlaubnis der Bayerischen Staatsforsten im Tölzer
Land. Am 21.7.2025 sitzt er auf einem Hochsitz am Waldrand von P-Stadt und beobachtet
eine Waldwiese, wo er auf Schwarzwild wartet, das dort in der Nacht zuvor durch Umgraben
einer größeren Fläche Wildschaden verursacht hat. In diesem und in angrenzenden Staats-
forstrevieren leben drei Wölfe, über die fortwährend in der regionalen und überregionalen
Presse berichtet wird. Gegen 23:00 Uhr sieht er durch seine Wärmebildkamera, dass in ca.
80 Meter Entfernung ein Wolf ein Reh gerissen hat und sich sogleich ans Fressen macht.

Während er das Naturschauspiel beobachtet, erkennt er durch seine Wärmebildkamera den
Jagdnachbarn N, der ebenfalls Privatperson und Inhaber einer Jagderlaubnis der Bayerischen
Staatsforsten ist. Dieser hat in der Annahme, dass J nicht auf der Jagd ist, aus einem Gebüsch

* Der Autor Soiné ist Honorarprofessor an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Lehrbeauftragter an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Der Autor Holte ist Beisitzender Richter in einer Strafkammer am Landgericht
Cottbus.
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in etwa 50 Metern Entfernung mit einem Gewehr mit Schalldämpfer und Nachtsichtoptik auf
den Wolf angelegt. N ist ein absoluter Wolfgegner, weil Wölfe nach seiner Meinung zu viele
Rehe wegfressen. Er weiß, dass der Wolf eine unter anderem gem. § 44 I Nr. 1 BNatSchG
besonders geschützte Tierart ist, die nach § 45a I 1 BNatSchG nicht gefüttert und angelockt
werden darf und deren Bejagung oder Tötung grundsätzlich verboten ist. Ausnahmegründe,
die die Entnahme des Wolfes rechtfertigen können, vor allem § 45 VII 1 Nr. 1 und Nr. 4
BNatSchG, liegen nicht vor.

J verabscheut den N, der – um größtmögliche Jagderfolge zu erzielen – ständig die Jagd-
grenzen im Staatsforst ignoriert und dort zur Jagd geht, wo es ihm gerade passt.

J entschließt sich dazu, dem N einen gehörigen Schrecken einzujagen und um ihn so künftig
vom Jagen in fremden Revieren abzuhalten. Die Rettung des Wolfes spielt in seinen Über-
legungen keine Rolle.

J, der ein sehr guter Schütze ist, nimmt daraufhin mit seiner großkalibrigen Jagdwaffe
(Kaliber .30-06 Springfield) den auf dem Gewehr des N montierten Schalldämpfer ins Visier,
um das Gewehr zu beschädigen. Er geht davon aus, dass N durch herumfliegende kleinere
Splitter leicht verletzt werden könnte, denkt aber insgeheim, dass dieser es nicht besser
verdient habe.

Durch den Schuss des J wird der Schalldämpfer des N tatsächlich unbrauchbar gemacht. N
bleibt unverletzt, erschreckt sich aber durch den Schlag auf sein Gewehr, das ihm dabei aus
der Hand gerissen wird, so sehr, dass er zurückspringt und zu Boden fällt.

Der durch den Schuss des J aufgeschreckte Wolf läuft, ebenfalls unverletzt, unter Zurück-
lassung seiner Beute davon.

J steigt vom Hochsitz ab und läuft mit einer eingeschalteten Taschenlampe auf den N zu, den
er völlig geschockt auf dem Boden liegend vorfindet. Aufgrund seines Hasses auf N überlegt
er kurz, auf diesen zu schießen, sieht aber schließlich davon ab, weil er meint, den N schon
gehörig erschreckt zu haben.

Wie hat sich J nach dem StGB strafbar gemacht?

Bearbeitungshinweis: § 303 StGB ist nicht zu prüfen. Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind
gestellt.

& LÖSUNG

J könnte sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nach §§ 223 I, 224 I Nr. 2
Alt. 1 StGB strafbar gemacht haben, als er auf den Schalldämpfer des N geschossen hat.

A. VORPRÜFUNG

Mangels Deliktserfolgs ist die Tat nicht vollendet. Die Strafbarkeit des Versuchs folgt aus
§§ 223 II, 224 II StGB.

B. TATENTSCHLUSS

J müsste Tatentschluss, mithin Vorsatz in Bezug auf die Verwirklichung aller Tatbestands-
merkmale gefasst haben. Der Grad des Vorsatzes ist dabei unerheblich; dolus eventualis ist
ausreichend (BeckOKStGB/Cornelius, Beck’scher Online-Kommentar StGB, v. Heintschel-
Heinegg/Kudlich, 64. Ed. 1.2.2025, § 22 Rn. 27).

J müsste also dazu entschlossen gewesen sein, N in kausaler und objektiv zurechenbarer
Weise körperlich zu misshandeln oder an der Gesundheit zu schädigen.

J hat es im vorliegenden Fall für möglich gehalten, dass N durch die Abgabe eines gezielten
Schusses auf dessen Gewehr durch herumfliegende kleinere Splitter verletzt werden könnte.
Verletzungen dieser Art stellen einen pathologischen Zustand, mithin eine Gesundheitsschä-
digung dar.

Zudem ist bei lebensnaher Betrachtung davon auszugehen, dass N selbst bei leichteren Ver-
letzungen durch herumfliegende Splitter Schmerzen erleiden würde, was das Merkmal der
körperlichen Misshandlung erfüllt.

Schon aus dem Umstand, dass J sich der Gefahr für N bewusst war und dennoch geschossen
hat, ergibt sich, dass er den Erfolgseintritt billigend in Kauf genommen hat. Für dieses
Ergebnis spricht auch die Überlegung des J, dass es der N nicht besser verdient habe.

Tatentschluss bei dolus
eventualis
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